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Motion
über die Entflechtung der kantonalen und
eidgenössischen Wahlen

eröffnet am 5. November 2007

Die Regierung wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen zu erarbeiten, dass die
Wahl der Kantonsregierung und des Kantonsrates nicht mehr im gleichen Jahr wie
die eidgenössischenWahlen stattfindet.

Begründung:
In den letzten Jahren ist der Aufwand für eine Kandidatur für das eidgenössische
Parlament stark gestiegen. Eine Kandidatur bedarf heute einer langenVorbereitung.
Diese Vorbereitungszeit ist im Kanton Luzern jedoch für Parteien und Kandidie-
rende nicht gegeben. Zwischen dem zweitenWahlgang der Regierungsratswahl und
den Nominationsversammlungen für die eidgenössischen Räte vergehen nur wenige
Wochen.

Den Parteien fehlt damit oft die Zeit, geeignete Kandidaten zu finden.Mög-
lichen Kandidierenden ihrerseits fehlt oft die Zeit, um sich definitiv für eine Kandi-
datur entscheiden zu können.

ImVergleich mit anderen Kantonen zeigt sich, dass dort die Kandidierenden für
das eidgenössische Parlament teilweise schon ein Jahr vor denWahlen bekannt
gegeben werden. Zwar haben im ganzen Kanton Luzern alle Kandidierenden die
gleichen Bedingungen, dennoch würde eine Entflechtung dieWahlvorbereitungen in
personeller, finanzieller und administrativer Hinsicht vereinfachen. Eine Entflech-
tung derWahlen, zum Beispiel eine Vorverlegung der kantonalen Parlamentswahlen
um ein halbes Jahr, könnte die Parteien gezielt entlasten.

Der Kanton Luzern hat bereits positive Erfahrungen gemacht. Die Verlegung
der kommunalenWahlen hat eine Verbesserung gebracht. Nun ist es an der Zeit,
einen weiteren Schritt zu machen.
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